
1. Bauleistungen 
Bei allen Bauleistungen einschließlich Montage gilt die „Verdingungsordnung 
für Bauleistungen“ (VOB Teil B) in der bei Vertragsabschluß gültigen Fassung, 
soweit der Auftrag durch einen im Baugewerbe tätigen Vertragspartner erteilt 
wird. Bei Auftragserteilung von Bauleistungen durch einen Verbraucher wird 
die „Verdingungsordnung für Bauleistungen“ (VOB/B) nur Vertragsbestandteil 
bei gesonderter Vereinbarung und Aushändigung des vollständigen Textes der 
VOB Teil B vor Vertragsabschluß. 

2. Sonstige Bauleistungen und Lieferungen 
Für die Herstellung, Lieferung und Instandsetzung von Glasprodukten und  
anderen Teilen sowie für sonstige Leistungen, die nicht Bauleistungen im Sinne 
der vorstehenden Ziffer 1 sind oder Bauleistungen, bei denen die VOB Teil B 
gemäß Ziffer 1 nicht einbezogen wird, gelten zusätzlich die Bestimmungen der 
Ziffer 2.1 bis 2.7. 

2.1 Wird die vom Auftragnehmer geschuldete Leistung durch höhere Gewalt, 
rechtmäßigen Streik, unverschuldetes Unvermögen auf Seiten des Auftrag-
nehmers oder eines seiner Lieferanten sowie ungünstige Witterungsverhältnisse 
verzögert, so verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist um die Dauer der Ver-
zögerung. 

2.2 Von uns angegebene Lieferzeiten gelten von dem Tag an, an dem uns der 
Auftraggeber verbindliche Maße und Angaben vollständig und zweifelsfrei zur 
Verfügung stellt, sofern er dazu verpflichtet ist. Sind wir für das Aufmaß verant-
wortlich, so muss der Auftraggeber rechtzeitig die notwendigen Vorleistungen 
erbringen. Liefertermine sind nur verbindlich, wenn von uns der Liefertermin 
schriftlich bestätigt ist. Zirka- (ca.) und voraussichtliche (vor. Liefertermin) An-
gaben ersetzen keine fixe Terminzusage.

2.3 Gewährleistung 
Offensichtliche Mängel müssen zwei Wochen nach Lieferung der Ware oder 
bei Abnahme der Leistung schriftlich gerügt werden. Nach Ablauf dieser Frist 
können Gewährleistungsansprüche wegen offensichtlicher Mängel nicht mehr 
geltend gemacht werden. 

2.4 Bei berechtigten Mängelrügen hat der Auftragnehmer die Wahl, entweder 
die mangelhaften Liefergegenstände nachzubessern oder dem Auftraggeber 
gegen Rücknahme des beanstandeten Gegenstandes Ersatz zu liefern. Solange 
der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen auf Behebung der Mängel nach-
kommt, hat der Auftraggeber nicht das Recht, Herabsetzung der Vergütung oder 
Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen, sofern nicht ein Fehlschlagen 
der Nachbesserung vorliegt. Ist eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung un-
möglich, schlägt sie fehl oder wird sie verweigert, kann der Auftraggeber nach 
seiner Wahl einen entsprechenden Preisnachlass oder Rückgängigmachung 
des Vertrages verlangen. 

2.5 Abschlagszahlung 
Für in sich abgeschlossene Leistungsteile und für eigens angefertigte Bauteile 
kann eine Abschlagszahlung berechnet werden in Höhe des erbrachten Leis-
tungswertes, sofern das Eigentum hieran auf den Auftraggeber übertragen wird. 
Verzögert sich aus vom Auftraggeber zu vertretenden Umständen, wozu auch 
Verzögerungen im Bauablauf gehören, der Einbau montagefertiger Bauteile um 
mehr als 14 Tage, so wird eine Abschlagzahlung in Höhe des erbrachten Leis-
tungswertes fällig, wenn gleichzeitig das Eigentum an den Bauteilen übertragen 
wird. 

2.6 Vergütung 
Ist die vertragliche Leistung vom Auftragnehmer erbracht und abgenommen, 
so ist die Vergütung nach einfacher Rechnungslegung sofort fällig und ohne 
Skontoabzug zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

2.7 Unsere Preise verstehen sich für ununterbrochene Abwicklung der von uns 
zu erbringenden Leistungen in der normalen Arbeitszeit. Für die auf Wunsch 
des Bestellers durchgeführten Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden  
sowie für Arbeiten unter nicht vorhergesehenen, erschwerten Bedingungen  
werden, soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, die zusätzlich anfal-
lenden Kosten erhoben. Dies gilt auch, wenn auf Verlangen des Bestellers 
zusätzliche, im Kostenvoranschlag nicht aufgeführte Leistungen zu erbringen 
sind.

3. Förmliche Abnahme 
Sofern vertraglich eine förmliche Abnahme vorgesehen ist, tritt die Abnahme- 
wirkung auch dann ein, wenn der Auftraggeber zweimal vergeblich und in  
zumutbarer Weise zur Durchführung der Abnahme aufgefordert wurde. Die Ab-
nahmewirkung tritt zwölf Werktage nach Zugang der zweiten Aufforderung ein. 

4. Pauschalierter Schadenersatz 
Kündigt der Auftraggeber vor Bauausführung den Werkvertrag, so ist der Auf-
tragnehmer berechtigt, 10 % der Gesamtauftragssumme als Schadensersatz 
zu verlangen. Dem Auftraggeber bleibt ausdrücklich das Recht vorbehalten, 
einen geringeren Schaden nachzuweisen. Der Auftragnehmer kann außerdem 
einen nachgewiesenen, höheren Schaden geltend machen.

5.1 Technische Hinweise 
Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass seinerseits Wartungsarbeiten 
durchzuführen sind, insbesondere: 
– �Beschläge und gängige Bauteile sind zu kontrollieren und evtl. zu ölen oder 

zu fetten 
– �Außenanstriche (z.B. Fenster) sind jeweils nach Lack- oder Lasurart und  

Witterungseinfluss nachzubehandeln
– �Dichtungsfugen (z.B. Silikon) sind zu kontrollieren und gegebenenfalls zu  

erneuern.
Diese Arbeiten gehören nicht zum Auftragsumfang, wenn nicht ausdrücklich 
anders vereinbart. Unterlassene Wartungsarbeiten können die Lebensdau-
er und Funktionstüchtigkeit der Bauteile beeinträchtigen, ohne das hierdurch  
Gewährleistungsansprüche gegen den Auftragnehmer entstehen. 

5.2 Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in den Abmessungen und Aus- 
führungen, insbesondere bei Nachbestellungen, bleiben vorbehalten, soweit  
diese in der Natur der verwendeten Materialien (Massivhölzer, Furniere, Natur
stein) liegen und üblich sind. Leichte Farbunterschiede im Glas und in der 

Beschichtung sind produktionsbedingt und kein Grund zur Reklamation. Keine 
Mängel stellen beispielsweise folgende technisch-physikalisch bedingte Er-
scheinungen dar:
an Gläsern:
– �unauffällige optische Erscheinungen
– �farbige Spiegelungen (Interferenzen)
– �optische Erscheinungen bei Isoliergläsern und bei vorgespannten Gläsern 

(„Hammerschlag“)
– �Verzerrungen des äußeren Spiegelbildes („Doppelscheibeneffekt“) bei Isolier-

gläsern
– �Biegenarben bei gewölbten Gläsern
– �Tauwasserbildung an Glas und Rahmen.
an Steinen und Holz:
– �Vertiefungen in Granit und Marmor
– �Naturprodukt bedingte Abweichungen in Farbe, Aufbau und Strukturverlauf

5.3 Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt nach unserer Wahl Nachbesse-
rung, Ersatzlieferung, Wandlung oder Minderung. Schlagen Nachbesserungen 
oder Ersatzlieferungen fehl oder sind sie unzumutbar, kann der Besteller nach 
seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung), Rückgängigmachung 
des Vertrages (Wandlung) sowie – bei Fehlschlagen der Nachbesserung – auch 
Ersatzlieferung verlangen. Jegliche Haftung entfällt bei einer Bearbeitung der 
von uns gelieferten Ware durch Dritte.

5.4 Bei einer Bearbeitung von Kundenmaterial, Eigenglas und/oder ganzen 
Bauteilen übernehmen wir keine Haftung für daran entstandene Schäden oder 
damit in Verbindung zu bringenden Schäden. Gleichfalls übernehmen wir keine 
Haftung für den aus unserer Bearbeitung erhofften oder geschuldeten Erfolg 
daraus.

5.5 Für Schablonen, Muster, Zeichnungen und uns zur Bearbeitung überlas-
senes Material, übernehmen wir keine Haftung für Bruch, Vollständigkeit oder 
Verlust.

5.6 Für die Anfertigung und Konstruktion von Produkten nach Weisungen des 
Bestellers/Käufers übernehmen wir keine Garantie und Haftung für die Taug-
lichkeit.

6. Zahlung 
Schecks werden nur zahlungshalber, nicht aber an Zahlung statt, angenommen. 

7. Die Aufrechnung mit anderen als unbestrittenen oder rechtskräftig festge-
stellten Forderungen ist ausgeschlossen. 

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1 Gelieferte Gegenstände bleiben bis zur vollen Bezahlung der Vergütung 
Eigentum des Auftragnehmers. 

8.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, Pfändungen der Eigentumsvorbehalts-
Gegenstände dem Auftragnehmer unverzüglich schriftlich anzuzeigen und die 
Pfandgläubiger von dem Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Der Auftraggeber 
ist nicht berechtigt, die ihm unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände 
zu veräußern, zu verschenken, zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. 

8.3 Erfolgt die Lieferung für einen vom Auftraggeber unterhaltenen Geschäfts-
betrieb, so dürfen die Gegenstände im Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Geschäftsführung weiter veräußert werden. In diesem Falle werden die Forde-
rungen des Auftraggebers gegen den Abnehmer aus der Veräußerung bereits 
jetzt in Höhe des Rechnungswertes des gelieferten Vorbehaltsgegenstandes 
dem Auftragnehmer abgetreten. Bei Weiterveräußerung der Gegenstände auf 
Kredit hat sich der Auftraggeber gegenüber seinem Abnehmer das Eigentum 
vorzubehalten. Die Rechte und Ansprüche aus diesem Eigentumsvorbehalt 
gegenüber seinem Abnehmer tritt der Auftraggeber hiermit an den Auftrag
nehmer ab. 

8.4 Werden Eigentumsvorbehaltsgegenstände als wesentliche Bestandteile in 
das Grundstück des Auftraggebers eingebaut, so tritt der Auftraggeber schon 
jetzt die aus einer Veräußerung des Grundstückes oder von Grundstücksrechten 
entstehenden Forderungen in Höhe des Rechnungswertes der Eigentums- 
vorbehaltsgegenstände mit allen Nebenrechten an den Auftragnehmer ab. 

8.5 Werden die Eigentumsvorbehaltsgegenstände vom Auftraggeber bzw. im 
Auftrag des Auftraggebers als wesentliche Bestandteile in das Grundstück 
eines Dritten eingebaut, so tritt der Auftraggeber schon jetzt gegen den Dritten  
oder den, den es angeht, etwa entstehende Forderungen auf Vergütung in Höhe 
des Rechnungswertes der Eigentumsvorbehaltsgegenstände mit allen Neben- 
rechten an den Auftragnehmer ab. Bei Verarbeitung, Verbindung und Ver- 
mischung der Vorbehaltsgegenstände mit anderen Gegenständen durch den 
Auftraggeber steht dem Auftragnehmer das Miteigentum an der neuen Sache 
zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsgegenstände zum Wert 
der übrigen Gegenstände. 

8.6 Soweit die Liefergegenstände wesentliche Bestandteile des Grundstückes 
geworden sind, verpflichtet sich der Auftraggeber bei Nichteinhaltung verein-
barter Zahlungstermine, dem Auftragnehmer die Demontage der Gegenstände, 
die ohne wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut werden 
können, zu gestatten und ihm das Eigentum an diesen Gegenständen zurück 
zu übertragen. Die Demontage und sonstige Kosten gehen zu Lasten des Auf-
traggebers. 

9. An Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und Berechnungen behält 
sich der Auftragnehmer sein Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie dürfen ohne 
seine Zustimmung weder genutzt, vervielfältigt noch dritten Personen zugäng-
lich gemacht werden. Sie sind im Falle der Nichterteilung des Auftrages unver-
züglich zurückzugeben. 

10. Gerichtsstand 
Sind beide Vertragsparteien Kaufleute, so ist ausschließlicher Gerichtsstand 
der Geschäftssitz des Auftragnehmers.

Allgemeine Geschäftsbedingungen


